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Gemeinderat Hergisdorf 24.02.2016 
 
 
 

Beauftragung Planung Sigma 
 
Beschlussbegründung:  
 
Zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Hermann-Günther-Straße sind umfangreiche 
Baumaßnahmen erforderlich. Diese können nur mittels geordneter  ingenieurtechnischer Planung 
umgesetzt werden. 
 
Die Beauftragung der sigma sollte erfolgen, da diese bereits zur ursprünglichen Herstellung der 
Kanalisation die Planung vorgenommen hatte und demnach bereits im Besitz der notwendigen 
Vermessungsunterlagen ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat beauftragt die sigma mit der Erarbe itung der Planungsunterlagen für 
notwendige  Maßnahmen zur Wiederherstellung der Fun ktionsfähigkeit der Hermann-Günther-
Straße nach Angebot  unter Vertragsnummer - Nr.: 22 063 in Höhe von 12.630,03 €. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
12.630,03 EUR 
 

 
Auszahlungen 
 

 
12.630,03 EUR 
 



 
 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
 
 

Kostenstelle/ Konto 
 
 

EUR 
 
 

           EUR 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen 

 
Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 
 Auszahlungseinsparung 
 
 
 
 
 

 Mehrerträge /  
 Mehreinzahlungen                       2016                          53810.100 454100                            450.000 
 
 
 
Jährliche Folgekosten:  Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 
 

 ja  nein 
 
Bemerkungen: Die Beauftragung der Planung ist erforderlich. Die Kostenannahme ist gerechtfertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis:  
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussv orschlag  abweichender Beschluss 

 
 

     

 
 
 


